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1. Planungsgrundlagen

Fiur das Stadtgebiet von Neumdnster gilt der
Flachennutzungsplan aus dem Jahre 1990, zu
dem zwischenzeitlich auch mehrere Anderun-
gen erstellt worden sind. Diese Bauleitplanung
stellt das Plangebiet als Wohnbauflache dar.
Damit wird dem Entwicklungsgebot des § 8
Abs. 2 BauGB Genuige getan, denn der Be-
bauungsplan Nr. 28 setzt allgemeine Wohnge-
bietsflachen fest.

Auch der in der Stadt Neumdinster gultige
Landschaftsplan weist sowohl das Planungs-
areal als auch die umgebenden Bereiche als
Wohnbaugebiet aus. Landschaftspflegerische
Uberlegungen stehen daher dieser neuen Bau-
leitplanung grundsatzlich ebenfalls nicht ent-
gegen.

Fir das Plangebiet gibt es zurzeit noch keinen
Bebauungsplan. Nur fir die westlich angren-
zenden Grundsticksbereiche um die Sem-
melweil3strale wurde bereits im Jahre 1967
der Bebauungsplan Nr. 35 erstellt. Er sieht ein
Reines Wohngebiet bei eingeschossiger offe-
ner Bauweise und einer Grundflachenzahl von
0,25 vor. Eine entsprechende Bebauung ist
dort realisiert worden.

Auch landesplanerische und raumordnerische
Vorgaben, wie sie im Entwurf des Landesent-
wicklungsplanes bzw. im Regionalplan fur den

Planungsraum Il niedergelegt sind, stehen der
neuen Stadtebauplanung grundsatzlich nicht
entgegen. Die gemeindliche Bauleitplanung ist
damit gemal § 4 Abs. 1 BauGB den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung angepasst.

2. Bauleitplanverfahren

Der Bebauungsplan Nr. 28 wird als so ge-
nannter ,Bebauungsplan der Innenentwick-
lung” im beschleunigten Verfahren gemald §
13a BauGB aufgestellt, da er durch Nachver-
dichtung die Wiedernutzbarmachung ehemals
gewerblicher Bauflachen ermdéglicht. Das
Plangebiet liegt aulerdem mitten in einem
bebauten Innenbereich und wére ohne Bebau-
ungsplan einem Zusammenhang bebauten
Ortsteil des § 34 BauGB zuzuordnen. Da auch
die vorgegebenen maximalen Grof3enordnun-
gen fur die Durchfiihrung eines beschleunigten
Verfahrens nicht Uberschritten werden, ist die
Aufstellung nach § 13a BauGB im beschleu-
nigten Verfahren zul&ssig.

GemalR § 13a Abs. 2 Ziffer 1 in Verbindung mit
8§ 13 Abs. 3 BauGB ist die Erstellung einer
Umweltprifung oder eines Umweltberichtes im
beschleunigten Verfahren nicht notwendig. Auf
landschaftspflegerische Fachbelange wird im
Rahmen dieser Begriindung im Nachfolgenden
néher eingegangen.

3. Geltungsbereich und Bestandsbe-
schreibung

Das Plangebiet liegt im Nordwesten der Stadt
Neumdinster. Die Lage des Plangebietes kann
dem dieser Begrindung vorausgehenden U-
bersichtsplan entnommen werden. Er I|&sst
sich wie folgt beschreiben:

Rendsburger Strae (Landesstrale 328),
Nordgrenze des Grundstlickes Rendsbur-
ger Stral3e 167 (Flurstiick 500), Westgren-
ze der Grundsticke Rendsburger Stral3e
163 — 167 (Flurstiicke 496, 498 und 500),
Nordgrenze der Grundstiicke Sauerbruch-
straRe 35, 35a, 39 und 41 (Flurstucke 597
und 594), Ost- und Nordgrenze des
Grundstiicke Semmelweisstrae 50 (Flur-
stuck 428), Ostgrenze der Grundstiicke
Semmelweisstralle 35 (Flurstiick 298) und
Semmelweisstrale 29 (Flurstick 587),
Sud- und Ostgrenze des Grundstiickes
SemmelweisstraBe 23 a (Flurstiick 578),
Sidgrenze der Grundstiucke Paracelsus-
straRe 16 (Flurstiick 451) und Paracelsus-
stralle Nr. 17 (Flurstick 450) sowie der
westliche Teil der sudlichen Flurstlicks-
grenze des Grundstickes Rendsburger
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Stral3e 175 (Flurstiick 508). Alle genann-
ten Grundstiicke liegen in der Flur 20,
Gemarkung Neumunster.

Bei diesem Plangebiet handelt es sich um das
sehr grofe Gesamtgrundstiick eines ehemali-
gen Baugeschéftes, dessen Gewerbeaus-
tibung vor kurzem eingestellt wurde. Die meis-
ten der gewerblichen Gebaude sowie Tankan-
langen und &hnliches sind zwischenzeitlich
ordnungsgemaln beseitigt worden. Die Flachen
sind daher brach gefallen, jedoch befestigt.

Im Nordosten steht noch das ehemalige Biiro-
gebaude, das aber in Kirze ebenfalls abgeris-
sen wird. Im Nordwesten befindet sich ein
gréRBeres Wohngebaude hinter Hecken und
groBen Baumen, das erhalten bleiben wird
(vgl. Luftbildaufnahme).

Luftbildaufnahme der ehemaligen Betriebsflache:

auf der westlichen Seite der LandesstralRe
328. Auf der ostlichen Seite, besonders im
Sudosten, ist wiederum gewerbliche Nutzung
angesiedelt. Das bedeutet, dass die Nutzungs-
bereiche beiderseits der Rendsburger StralRe
als gemischte Gemengelage einzustufen sind.

Die Rendsburger StraRe ist die Landesstral3e
328 und die in einer Bebauungstiefe siidlich
des Plangebietes verlaufende Sauerbruch-
straBe die BundesstraBe 430. Auf beiden
Strallen wird eine relativ groBe Verkehrs-
menge abgewickelt.

Das Plangebiet hat eine Gesamtgrof3e von
14.835 m?, die sich in 12.875 m2 Wohnbaufla-
che und 1.610 m2 Verkehrsflache sowie 350
m2 Griinbereiche aufteilt.

Das Plangebiet ist im Westen und Norden von
Wohnnutzung in kleineren und gréReren Ein-
familienhdusern ~ umgeben.  Daran  an-
schlieBend liegen auch einige Mehrfamilien-
hauser.

Im Siden gibt es neben der gewerblichen Nut-
zung weitere Geschosswohnungsbauten. Und
entlang der Rendsburger Strale im Osten
liegen Einfamilienhduser mit groRen Garten

4. Planungsanlass

Auf dem aus mehreren Flursticken be-
stehenden, hinterliegenden Grundstiick
Rendsburger Stralle 169 befanden sich die
Lagerflachen und Verwaltungsgeb&aude einer
Baufirma, die ihren Betrieb vor kurzem einge-
stellt hat. Die Flachen werden daher jetzt fir
Gewerbezwecke nicht mehr benétigt und sol-
len, wie durch die Darstellungen des Flachen-
nutzungs- und Landschaftsplanes vorgegeben,
4
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als Wohnbauflache genutzt werden. Eine ent-
sprechende Wohnnutzung ist im nord-
westlichen Grundsticksteil bereits vorhanden.
Das Gesamtgelande wird durch die es umge-
bende Wohnnutzung stark vorgepragt, so dass
sich diese zukiinftige Nutzungsart stadtebau-
lich geradezu aufdréangt.

Um eine geordnete stadtebauliche Entwicklung
dieser grof3en inneren Freiflache zu ge-
wabhrleisten, stellt die Stadt Neumdtnster im
Einvernehmen mit dem Grundstiickseigen-
tumer diesen Bebauungsplan auf. Durch die
Ausweisung neuer Wohnbauflachen kann der
noch in gewissem Umfang bestehende Nach-
fragebedarf nach Baugrundstiicken fir eine
individuelle Einfamilienhausbebauung, aber
auch fur Wohnungen in der Stadt Neumunster
weiter gedeckt werden. Eine Abwanderung der
eigenen Birger und hier insbesondere jinge-
rer Familien, die bezahlbaren Baugrund fur
Einfamilienh&user suchen, wird damit verhin-
dert. Das im Juli 2006 vorgelegte Wohn-
raumversorgungskonzept fir die Stadt Neu-
munster stellt fir den Prognosezeitraum 2020
einen Zusatzbedarf an rund 600 Wohneinhei-
ten im Eigentumsbereich, und hier vorwiegend
in Ein- und Zweifamilienhausern, fest. Der
Konzeptentwickler trifft dabei auch die Empfeh-
lung, bei der Ausweisung von Flachen fir den
Ein- und Zweifamilienhausbau auf eine geziel-
te Innenentwicklung zu achten und von einer
Ausweisung grol3erer peripher gelegener Neu-
baugebiete abzusehen. Dieser Empfehlung
entsprechen die jetzt ausgewiesenen Neubau-
bereiche in vollem Umfang.

Durch eine Ausweisung von Neubauflachen
auf den bereits vollstdndig versiegelten ehe-
mals gewerblich genutzten Bereichen wird
erreicht, dass die Innenverdichtung der Stadt
Neumiunster vorangetrieben wird. Auf der an-
deren Seite wird verhindert, dass fir Neu-
bebauung zuséatzliche AuRRenbereichs- oder
Ortsrandflachen mit h6herer Boden- und land-
schaftspflegerischer Qualitat in Anspruch ge-
nommen werden mussen.

Das vorliegende Plangebiet in relativer Zent-
rumsnahe innerhalb schon vorhandener Altbe-
bauung bietet gute Voraussetzungen fur die
Bereitstellung von neuen Baugrundstticken fur
den Eigenheimbau bzw. die Errichtung von
Eigentumswohnungen, die den oben ge-
nannten Anforderungen an eine bedarfs-
gerechte Erweiterung des Wohnrauman-
gebotes entsprechen.

Die Planung ist des Weiteren schon deshalb
als MaBnahme zur nachhaltigen Innenentwick-
lung des Stadtgebietes anzusprechen, weil die

Uberplanung eine Konversion ehemals ge-
werblich genutzter, stark versiegelter Flachen
darstellt. Die Flache liegt seit einigen Monaten
brach und tragt damit eher zu einer Abwertung
des stadtebaulichen Umfeldes bei. Auch aus
diesem Gesichtspunkt heraus ist es stadtebau-
lich sinnvoll, die ehemalige gewerbliche Nutz-
flache einer neuen Wohnbebauung zuzufih-
ren.

5. Einzelheiten der Planung
5.1 Art und Mal3 der baulichen Nutzung

Das gesamte Plangelande wird als Allgemei-
nes Wohngebiet ausgewiesen, wodurch es
sich der umgebenden Nutzung anpasst. Im
Norden und Westen ist Wohnnutzung in All-
gemeinen bzw. Reinen Wohngebieten und im
Siden und Osten ist Wohnnutzung in durch-
mischter Gemengelage vorhanden. Das Plan-
gebiet bildet damit den Ubergang zwischen
gemischter Nutzungslage und Uberwiegend
wohngenutzten Grundstticken.

Das Malf3 der baulichen Nutzung wird gestaffelt
aber immer so festgesetzt, dass es sich der
jeweils angrenzenden Bebauung anpasst und
damit in die Bebauungstypik dieses Teiles der
Stadt Neumunster einflgt.

Fur das vorhandene Wohngebdude im Nord-
westen sowie das daran sudlich anschliel3en-
de Grundstiick wird, da beide Bauflachen sehr
grof3 sind, nur eine Grundflachenzahl von 0,20
bei eingeschossiger offener Bauweise ausge-
wiesen. Damit entstehen im inneren Plange-
biet hochwertige Wohnbaugrundstiicke.

Das westlich daran anschlieende, lang ge-
streckte Areal ist ebenfalls fur eine einge-
schossige offene Bauweise vorgesehen, je-
doch wird die Grundflachenzahl auf 0,30 er-
hoht, da hier nur relativ schmale Grundstiicke
fur Bebauung zur Verfuigung stehen.

Gleiches gilt fir die Baubereiche im Norden
der neuen ErschlieBungsringstral3e, die an
vorhandene Wohnnutzung angrenzen. Auch
hier ist eine eingeschossige offene Bauweise
mit einer Grundflachenzahl von 0,30 festge-
schrieben worden, die damit die dortige Bausi-
tuation aufgreifen.

Die innerhalb der Ringstral3e liegende Baufla-
che wird nicht unmittelbar von bereits vorhan-
dener Bebauung vorgeprégt. Fur sie wird da-
her zwar auch eine Grundfléachenzahl von 0,30
vorgegeben, aber eine zweigeschossige offe-
ne Bauweise zugelassen, deren Hdhenent-
wicklung auf eine Firsthéhe von maximal 9 m
begrenzt ist. Dadurch kdnnen hier etwas ver-
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dichtetere Wohnbaugrundstiicke entstehen,
die dem Grundsatz vom sparsamen Umgang
mit Grund und Boden, wie er im Baugesetz-
buch dargelegt ist, entsprechen. Auf der ande-
ren Seite wird die Hohenentwicklung durch die
maximale Firsthéhenbegrenzung auf ein derar-
tiges Mal3 beschrankt, dass sich die Gebaude
trotz der Zweigeschossigkeit noch in die Um-
gebung einfigen werden.

Fur die beiden o6stlichsten Baufelder nordlich
und sudlich der ErschlieBungsstichstrale ist
eine Blockbebauung mit Wohnungen vorge-
sehen. Diese Grundstiicke bilden damit den
Ubergang von der Mischnutzungslage an der
Rendsburger Stralle zur Wohnbebauung im
Ostlichen inneren Plangebiet. Aus diesem
Grunde wird fir sie eine gesteigerte Grundfla-
chenzahl von 0,40 und ebenfalls eine offene,
zweigeschossige Bauweise zugelassen. Die
maximale Firsthbhenbegrenzung liegt hier bei
11 m, da ein kleineres Staffelgeschoss auf den
zweigeschossigen Gebduden madglich sein
soll. Da nur eine Zweigeschossigkeit zugelas-
sen wird, kann dieses Staffelgeschoss nur in
einer kleineren GroRenordnung errichtet wer-
den, so dass es kein Vollgeschoss gemal3 den
Vorschriften der Landesbauordnung wird. Es
muss also stark zuriick versetzt werden. Da-
durch vermitteln die neuen Gebé&ude auf die-
sen beiden Baufeldern nicht den Eindruck
einer dreigeschossigen Bebauung, da die Staf-
felgeschosse oberhalb der Zweigeschossigkeit
von den StralBenflachen her kaum sichtbar
sein werden. Auch eine mdgliche Beschattung
der angrenzenden Grundstiicke ist damit auf
ein Mindestmal? reduziert.

Zum Begriff des Staffelgeschosses ist hierbei
anzumerken, dass es nur dann kein Voll-
geschoss ist, wenn es weniger als % der
Grundflache des darunter liegenden Ge-
schosses einnimmt. Sollte das Staffelgeschoss
eine Dachflache erhalten, so gelten nur die
Raumflachen, die mindestens eine Hbhe von
2,30 m haben (vergleiche § 2 Abs. 5 Landes-
bauordnung). Ein Staffelgeschoss muss dabei
auch nicht unbedingt von allen Gebaudeseiten
zurlickspringen (vergleiche § 2 Abs. 4 Landes-
bauordnung).

Fur die suddstlichen Grundstiicksteile gelten
auch die erhohte Grundflachenzahl von 0,4
sowie die offene zweigeschossige Bauweise,
denn diese Flachen grenzen an Mischnut-
zungsbereiche im Suden an und kdnnen daher
auch etwas intensiver bebaut werden.

Fur den Uberwiegenden Teil der Baufléachen
gilt eine Beschrénkung auf Einzel- bzw. Dop-
pelhausbebauung, um zu verhindern, dass

Reihenhausgruppen errichtet werden kdnnen.
Diese sind fir die umgebenden Grundstiicke
untypisch und wirden sich daher nicht in die
Bebauungscharakteristik dieses nordwestli-
chen Stadtbereiches von Neumdiinster einfu-
gen. Aul3erdem entstlinde eine wesentlich ver-
dichtetere Bebauung, die nicht wiinschenswert
ist.

5.2 Verkehrserschliel3ung

Das Gelénde des ehemaligen Baugeschéaftes
ist Uber einen Stichweg zwischen den
Grundstiicken Rendsburger Stral3e 167 und
171 erschlossen. Dieser Stichweg wird jetzt so
ausgebaut und hergestellt, dass eine o6ffentli-
che ErschlieBung entsteht, die als Ringstral3e
angelegt wird und alle Neubaugrundstiicke
erschliel3t. Es ist die Errichtung eines verkehrs-
beruhigten Bereiches als Mischflache vorge-
sehen, was wiederum die Wohnqualitat im
Plangebiet erheblich steigert, weil die Pkw sehr
langsam fahren muissen. Die Ausweisung ei-
nes verkehrsberuhigten Bereiches wird des-
halb mdglich, weil ausschliel3lich der Ziel- und
Quellverkehr diese neue ErschlieBungsstralie
benutzen wird. Es werden also nur sehr gerin-
ge Verkehrsstrome abgewickelt werden.

Das vorhandene Wohngeb&dude im Nord-
westen des Plangebietes wird Uber einen klei-
nen Stichweg, der als Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht von der Erschlielfungsstral3e ab-
zweigt, schon jetzt entsprechend erschlossen.

Das sidwestliche Grundsttick ist nur fur die
Bebauung mit einem Einfamilienhaus vor-
gesehen werden, so dass auch hier eine aus-
reichende  ErschlieBung dber die Er-
schlie3ungsringstral3e gegeben ist.

Fur das westlichste Grundstiick ist im Siden
eine ErschlieBung Uber den Wendehammer
der Semmelweisstrale moglich. Fir die nordli-
chen Baubereiche dieser Flache muss eine
PfeifenstilerschlielBung ebenfalls von diesem
Wendehammer aus vorgenommen werden. Es
ware allerdings auch denkbar einen privaten,
als Geh-, Fahr- und Leitungsrecht angelegten
ErschlieBungsstichweg von der neuen Er-
schlieRungsringstraRe aus zwischen den bei-
den Bauflachen hindurch nach Westen vorzu-
nehmen. Da die zukinftige Bebauung dieser
westlichsten Bauflache noch nicht feststeht,
sollen keine Vorgaben im Bebauungsplan hin-
sichtlich der privatrechtlichen ErschlieBung
getroffen werden.

Die privaten Stellplatze sind grundséatzlich auf
eigenem Grund und Boden unterzubringen.
Die Grundstiicke werden dafir grol3 genug
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sein. Lediglich fur die Baufelder 1 und 2 im
Osten des Plangebietes, die mit zwei grof3eren
Baublocks bebaut werden sollen, wird eine
Gemeinschaftsstellplatzanlage im Norden des
ErschlielBungsweges festgelegt.

Zusatzlich zu den bendtigten Stellplatzen wer-
den hier mindestens drei 6ffentliche Parkberei-
che eingerichtet. Weiterer offentlicher Park-
raum kann in den Verschwenkungsbereichen
der verkehrsberuhigten Zone entstehen. Diese
offentlichen Parkflachen koénnen allerdings
nicht explizit festgesetzt werden, da noch nicht
bekannt ist, wo diese Verschwenkungsberei-
che liegen werden. Sie missen sich nach den
zukinftigen Grundstiickszufahrten richten und
kdnnen deshalb nicht verbindlich im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden, weil sie dann
eventuelle Zufahrten behindern wiirden. Durch
diese Regelung hinsichtlich der offentlichen
Parkbereiche ist sichergestellt, dass eine aus-
reichende Anzahl offentlicher Parkflachen z.B.
fur Gaste entstehen wird.

5.3 Immissionsschutz

Da die das Plangebiet im Osten und Siden
zwar nicht unmittelbar begrenzenden, aber
sich auswirkenden Stral3en Rendsburger Stra-
Be als Landesstrale 328 und Sauerbruch-
stralle als Bundesstrale 430 dem Uberdrtli-
chen Verkehr dienen, werden auf beiden in-
nerdrtlichen  Durchfahrtsstraen erhebliche
Verkehrsmengen abgewickelt. Mit einer ver-
kehrstechnischen Immissionsbelastung fur die
Wohnbaubereiche ist daher zu rechnen. Trotz-
dem soll diese frei gewordene Flache einer
Wohnbebauung zugefuhrt werden. Fir diesen
integrierten Standort ist die Nachnutzung der
Brachflache als Wohngebiet durchaus sinnvoll,
da das Wohnen in der Umgebung ebenfalls
Prioritat besitzt. Von der LAIRM Consult GmbH
wurde mit Datum vom 18.08.2010 eine schall-
technische Untersuchung erstellt, deren zu-
sammenfassende Erlauterung als Anlage die-
ser Begrundung beigefugt wird. Das Gesamt-
gutachten kann bei der Stadt Neuminster
eingesehen werden. Auch eine Erlauterung
des Gutachters zu seiner Stellungnahme wird
dort vorgehalten.

Daraus wird ersichtlich, dass eine sehr starke
Vorbelastung durch die Rendsburger Stral3e
vorhanden ist. Sie betrdgt am malf3geblichen
Immissionsort (Rendsburger Str. 167) am Tage
62,5 dB(A) und in der Nacht 56,3 dB(A).

Auch die Vorbelastung auf dem ehemaligen
Sienknecht-Gelédnde war betrachtlich, So
summierten sich die Fahrten auf 262 Kfz tag-

lich, exklusive die Bagger und Radlader auf
dem Gelande selbst. Demgegentiber stehen -
bei angenommenen 50 Wohneinheiten im
Plangebiet - eine Belastung von 201 Fahrten
am Tag. Dadurch wird ersichtlich, dass keine
zusétzliche Verkehrsbelastung durch das neue
Wohngebiet zu befuirchten ist. Auch die Schall-
reflexionen der vorhandenen Geb&ude sind
beriicksichtigt worden.

Der grote Teil des Plangebietes liegt laut
Gutachten im Larmpegelbereich 1l und erfor-
dert daher keine speziellen Immissions-
schutzmalRnahmen. Die sich ansonsten aus
diesem Immissionsschutzgutachten er-
gebenden LarmschutzmalRnahmen sind als
Festsetzungen in den Bebauungsplan Uber-
nommen worden, so dass gesunde Wohnver-
héltnisse im Plangebiet gewahrleistet werden
kénnen. Dazu wurden die Larmpegelbereiche
im Plangebiet dargestellt und durch textliche
Festzungen die notwendigen passiven
SchutzmalZnahmen vorgegeben.

Die Aul3enbereiche der Wohnnutzung kdnnen
allerdings nicht geschiitzt werden, da aktive
Schallschutzmaf3nahmen im Plangebiet wegen
der Entfernung zur Larmquelle keinen ausrei-
chenden Schutz bieten wirden. Aul3erdem
kann man die Terrassen und sonstigen Freisit-
ze auch nicht ausschlieBlich auf der larmab-
gewandten Gebaudeseite errichten, denn das
ist die Nordseite der Grundsticke, auf der
derartige Aufenthaltsbereiche wenig Sinn ma-
chen. Da die Grundstticke larmschutztechnisch
nur in den Larmpegelbereich Il fallen, der
noch keine allzu hohe L&armbeeintrachtigung
bedeutet, kann deshalb die Larmbel&stigung
fur die Aul3enbereiche hingenommen werden.
Fur die betroffenen Grundstiicke wird empfoh-
len, AulRenwohnbereiche in den Obergeschos-
sen der immissionszugewandten Gebaudesei-
ten geschlossen auszufihren (Balkone, Log-
gien).

5.4 Naturschutz

5.4.1 Eingriffsregelung

Durch die Festsetzungen des Bebauungs-
planes werden Eingriffe in Natur und Land-
schaft planungsrechtlich vorbereitet (= Verén-
derungen der Gestalt oder Nutzung von
Grundflachen), die grundsétzlich zu erheb-
lichen Beeintrdchtigungen von Natur und
Landschaft fuhren kénnen.

Die zu erwartenden erheblichen Beeintrachti-
gungen werden im Rahmen der Planung ins-
besondere durch folgende Malinahmen auf ein
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mdoglichst unvermeidbares bzw. unerhebliches
Mal reduziert bzw. minimiert:

= Deutlich verringerter Versiegelungsgrad
gegentber der bisherigen Nutzung (vgl.
Luftbilddarstellung in Kapitel 3) sowie Fest-
setzung der Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers. Aufgrund der Nut-
zungsanderung kann auch davon aus-
gegangen werden, dass das anfallende
Niederschlagswasser unter qualitativen
Gesichtspunkten als weniger problematisch
zu bewerten ist.

= Festsetzung einer optimierten, aber dem
Standort angemessenen Bebauungsdichte
zwecks flachensparender Siedlungsent-
wicklung bei gleichzeitiger Begrenzung der
Versiegelung und der Baumassen auf das
unbedingt notwendige Mal3.

= Durch die Umnutzung von nicht mehr be-
notigten bisher gewerblich genutzten Fla-
chen kann ein Beitrag zur einer grund-
satzlich flachensparsamen Siedlungsent-
wicklung erbracht werden, wodurch sich er-
hebliche positive Auswirkungen insbe-
sondere auf das Schutzgut Boden ergeben
(z.B. Vermeidung einer Flacheninanspruch-
nahme auf der sog. ,Griinen Wiese' bzw.
auf hochwertigeren Bodenstandorten).

= Maoglichst ortstypische Gestaltung des Gel-
tungsbereiches insbesondere Uber eine
Begrenzung der Baumassen auf ein ver-
tragliches Mal3.

= Schutz angrenzender geschitzter Knick
durch Festsetzung eines Knickschutz-
streifens.

Aufgrund der Vornutzung und Vorbelastung
des Geltungsbereiches, insbesondere durch
den hohen Versiegelungsgrad, sowie der 0.g.
Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen
ist nach planerischer Einschatzung mit keinen
erheblichen Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu rechnen. Insgesamt werden
sich fur die Belange von Boden, Natur und
Landschaft vor allem durch die grol3flachigen
Entsiegelungen eher vor- als nachteilige Wir-
kungen ergeben.

Da es sich bei dem vorliegenden Be-
bauungsplan gem. § 13a BauGB um einen
Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt,
ware gem. § 13a Abs. 2 Ziffer 4 BauGB in
Verbindung mit 8§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB fur
gof. zu erwartende erhebliche Beeintrachti-
gungen jedoch ohnehin kein Ausgleich erfor-
derlich.

5.4.2 Schutz bestimmter Teile von Natur und
Landschaft

An der sidlichen Grenze des Geltungsberei-
ches befindet sich ein nach § 21 (1) LNatSchG
i.v.m. 8 30 BNatSchG geschitzter Knick
(nachrichtliche Ubernahme).

5.4.3 Artenschutz

Das Vorkommen planungsrelevanter (européa-
isch) geschitzter Pflanzenarten ist nicht zu
erwarten.

Das Vorkommen planungsrelevanter (européa-
isch) geschitzter Tierarten ist grundsatzlich fur
i.d.R. um eurydke und weitgehend umspeziali-
sierte und damit auch ungefahrdete Brutvogel-
arten.

Eine entsprechende Bedeutung ist auch fir
Flederméause grundsatzlich anzunehmen
(Funktionsbeziehungen + Leitstrukturen ent-
lang der Gehdlzstrukturen, Jagdhabitat im
Bereich der offenen Biotoptypen, Fortpflan-
zungs- und Ruhestéatten sind aufgrund fehlen-

der Strukturen nicht zu erwarten).

Hinweise auf das Vorkommen sonstiger pla-
nungsrelevanter Arten liegen nicht vor und
sind nach planerischer Einschatzung aufgrund
der Biotopausstattung nicht zu erwarten.
Verbotstatbestdnde (Zugriffsverbote) gemal §
44 (1) BNatSchG werden durch den Bebau-
ungsplan nach planerischer Einschatzung
nicht vorbereitet bzw. kénnen durch folgende
MaRnahmen verhindert werden:
e Bauzeitenmanagement gem. Vorgabe § 27a
LNatSchG (kein Gehdlzschnitt —beseitigung
in der Zeit vom 15. Méarz bis 30. September).

5.4.4 MalRnahmen u. Flachen fir MaBnahmen
des Naturschutzes

Unter Berticksichtigung der Ziele des Natur-
schutzes aber auch wasserrechtlicher und
wasserwirtschaftlicher Zielsetzungen soll das
Niederschlagswasser im Geltungsbereich ver-
sickert werden, wobei erganzend bzw. alterna-
tiv jedoch auch ermdglicht werden soll, durch
eine Regenwassernutzung einen sparsamen
Umgang mit erneuerbaren Ressourcen zu
erreichen bzw. gedichtete Gartenteichen mit
Regenwasser zu speisen.

Innerhalb des Geltungsbereiches liegen die
standortlichen Voraussetzungen fir eine Ver-
sickerung vor (vgl. Baugrunduntersuchung
Dipl.-Ing. Peter Neumann).
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Zur Vermeidung erheblicher Beeintrachti-
gungen des an der sudlichen Grenze des Gel-
tungsbereiches befindlichen Knicks wird hier
ein 2,0 m breiter Knickschutzstreifen festge-
setzt. Der Knickschutzstreifen muss rechtwink-
lig vom Knickful3 gemessen 2,0 m betragen.
Der Knickful3 ist die Schnittlinie des Erdwalls
mit dem horizontalen Boden bei einer Bo-
schungsneigung von 45°. Ist der Wall ange-
graben oder steiler abgebdscht, sind 45° an-
zunehmen.

In diesem Bereich ist danach die Errichtung
baulicher Anlagen nicht zul&ssig, da diese zu
einem Teilfunktionsverlust der Knickfunktionen
fuhren wirden (u.a. Beschattung, Verlust an-
grenzender Saumstrukturen / Vegetations-
flachen). Hiervon ist die Errichtung von Z&unen
ausgenommen, da hierdurch keine erheblichen
Beeintrachtigungen zu erwarten sind und ein
Verbot als nicht verhaltnismaRig erscheint.

6. Ver- und Entsorgung sowie Altlastenver-
dacht und Bodenuntersuchung, Denk-
malschutz

Im Plangebiet sind Ver- und Entsorgungs-
leitungen vorhanden, an die sowohl das Wohn-
als auch die ehemaligen Betriebsgebéude
angeschlossen sind bzw. waren. Im Zuge der
Herstellung der neuen ErschlieRungsstralie
werden auch neue Ver- und Entsorgungslei-
tungen verlegt werden, die an die vorhande-
nen entsprechenden Leitungssysteme in der
Rendsburger Strale angeschlossen werden.
Diese sind ausreichend dimensioniert, um die
neuen Leitungen anschlie3en zu kénnen.

Hinsichtlich des Oberflachenwassers wird eine
Verbesserung gegenuber den zurzeit be-
stehenden Verhaltnissen dadurch eintreten,
dass eine Versickerung des anfallenden Ober-
flachenwassers vorgesehen ist. Eine Bodenun-
tersuchung hat ergeben, dass der Boden dazu
ausreichend versickerungsfahig ist.

Das Wasser von den Strafl3enflachen wird tber
im Bebauungsplan festgelegte Sickermulden
ebenfalls versickert. Die Versickerungs-
systeme erhalten allerdings einen Notulberlauf-
anschluss an den vorhandenen Schmutzwas-
serkanal in der Rendsburger Stral3e.

Fur einen Teil der oben genannten Flache
besteht ein Verdacht auf Altlasten im Sinne
von § 2 Abs. 5 BBodSchG (Bundesboden-
schutzgesetz). Es war beabsichtigt, diese Fla-
che in das Boden- und Altlastenkataster auf-
zunehmen. Vor Durchfihrung von Bauvorha-
ben oder einer Umnutzung der Flache war
dem Altlastenverdacht in geeigneter Weise in

Abstimmung mit der Stadt Neumdinster als
untere Bodenschutzbehorde nachzugehen.

Durch Herrn Dipl.-Ing. Peter Neumann ist mit
Datum vom 13.08.2010 eine Baugrundunter-
suchung als gutachterliche Stellungnahme zur
Erschlielung des Baugebietes erarbeitet wor-
den. Auch dieses Gutachten kann bei der
Stadt Neumdinster eingesehen werden. Die
Untersuchungen haben ergeben, dass die
StraBen nach einem vollstandigen Abtrag der
Mutterb6den sowie die Trassen der Ver- und
Entsorgungsleitungen mit der gegebenenfalls
noch leicht mit Bauschutt durchsetzten Auffil-
lung, flach innerhalb gewachsener Sande bzw.
sauberer sandiger Auffillungen, gegrindet
werden konnen. Einzelheiten dazu konnen
dem Gutachten entnommen werden. Der Bau-
grund ist auf3erdem ausreichend versicke-
rungsfahig, um die vorgesehenen Festsetzun-
gen zur Oberflachenentwéasserung zu ermogli-
chen.

Im Bereich der firmeneigenen Tankstelle be-
fanden sich sowohl Tanks als auch Olabschei-
der und Sandfang. Diese wurden ordnungs-
gemal von der Firma Possehl aus Kiel ent-
sorgt, was von der Sachverstéandigenorganisa-
tion DEKRA bestétigt wurde.

Die Entkraftung des Altlastenverdachts wird
durch die ergdnzende Stellungnahme der un-
teren Bodenschutzbehtérde vom 05.05.2011
ebenfalls bestatigt. Sie lautet:

,FUr einen Teil der oben genannten Flache
bestand ein Verdacht auf Altlasten im Sinne
von § 2 Abs. 5 BBodSchG (Bundesboden-
schutzgesetz). Daher wurde orientierende
Boden- und Grundwasseruntersuchungen
durchgefuhrt. Aus den Untersuchungsergeb-
nissen geht hervor, dass fur die geplante Nut-
zung (Wohnnutzung) keine Geféhrdungsver-
mutung besteht. Damit erfolgt kein Eintrag in
das Boden- und Altlastenkataster der Stadt
Neumtnster.

Weitere Malinahmen zur Gefédhrdungsab-
schatzung oder Gefahrenabwehr sind nach
dem derzeitigen Kenntnisstand und bei der
geplanten Nutzung der Fléche nicht erforder-
lich. Sofern Nutzungsanderungen oder Bau-
vorhaben durchzufiihren sind, wird die Flache
seitens der unteren Bodenschutzbehdrde U-
berprift. Die Daten zu dieser Flache werden
im Archiv A2 gefihrt (A2 = Altlastenverdachts-
entkraftung mit Einschrankung).”

Im Gebiet des Bebauungsplanes sind Kampf-
mittel nicht auszuschlieBen. Vor Beginn von
Bauarbeiten ist die Flache auf Kampfmittel

9
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untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird
auf Antrag durch das

Amt fur Katastrophenschutz, Dusternbrooker
Weg 104, 24105 Kiel

durchgefihrt.

Der Bautrager wurde darauf hingewiesen,
dass er sich frihzeitig mit dem Kampfmittel-
raumdienst in Verbindung setzen muss, damit
Sondier- und Raummalnahmen in das Bau-
vorhaben einbezogen werden kdnnen.

Das Archéologische Landesamt kann zurzeit
keine Auswirkungen auf archdologische Kul-
turdenkmale durch die Umsetzung der vorlie-
genden Planung feststellen. Wenn wahrend
der Erdarbeiten Funde oder auffallige Boden-
verfarbungen entdeckt werden, ist die Denk-
malschutzbehérde unverziglich zu benach-
richtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen
der Fachbehorde zu sichern. Verantwortlich
hierfir sind gem. 8§ 15 DSchG der Grund-
stiickseigentimer und der Leiter der Arbeiten.

7. Bodenordnende MalRnahmen u. Finanzie-
rung

Zur Durchfuihrung der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes setzt die Stadt Neuminster auf
privatrechtlichen Grunderwerb. Da die gesam-
te Bebauungsplanflache in der Hand eines
Eigentimers liegt, der gleichzeitig als Investor
fur das Plangebiet auftritt, werden bodenrecht-
liche Zwangsmalinahmen nicht notwendig
werden.

Die Stadt Neuminster wird mit dem Investor
einen ErschlieBungsvertrag abschlieRen, in
dem auch geregelt wird, dass der Stadt alle
Planungskosten von der Hand gehalten wer-
den. Die endglltig hergestellten Er-
schlieRungsflachen werden schlussendlich der
Stadt Neumunster unendgeldlich Ubereignet
werden. Deshalb werden fir die Stadt Neu-
munster zur Durchfiihrung der Festsetzungen
des Bebauungsplanes keine Kosten entste-
hen.

Die Stadt Neuminster hat die Begrindung in
der Sitzungam ................. gebilligt.

Neuminster, den ..............o.o.....

Fachdienstleiter 61
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Anlage: Auszug aus der schalltechnischen Untersuchung

8. Vorschlage fur Begriindung und Festsetzungen

8.1. Begrindung

a) Allgemeines

Die Stadt Neumunster beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 28, westlich der
Rendsburger Strale und ndrdlich der Sauerbruchstral3e die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur
neue Wohnbauflachen zu schaffen. Es ist eine Ausweisung als allgemeines Wohngebiet vorgesehen.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schallschutzrechtlichen
Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt. Dabei wurde die Verénderung der Belastun-
gen aus Verkehrslarm ermittelt.

Als Untersuchungsfalle wurde der Prognose-Planfall mit einem Prognosehorizont 2025/30 bericksich-
tigt.

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt tblicherweise eine Beurteilung anhand der
Orientierungswerte gemalf Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, ,Schallschutz im Stadtebau“. Andererseits
kann sich die Beurteilung des Verkehrslarms auf offentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16.
BImSchV (,Verkehrslarmschutzverordnung®) orientieren.

Aufgrund neuer Erkenntnisse im Rahmen eines Austausches mit dem Innenministerium Schleswig-
Holstein bezlglich der Beurteilung der Schutzbediirftigkeit von Aul3enwohnbereichen, wird die Aus-
dehnung des Larmschutzbereichs, innerhalb derer bauliche Anlagen aufgrund der Uberschreitung des
Tages-Immissionsgrenzwertes geschlossen auszufuhren sind, etwas weiter gefasst. Der Umfang des
Larmschutzbereiches orientiert sich danach fur die Festsetzungen an Beurteilungspegeln um 58 dB(A)
am Tage in allgemeinen Wohngebieten, bzw. 63 dB(A) in Mischgebieten. Danach ist eine Uberschrei-
tung des jeweiligen Orientierungswertes bei Au3enwohnbereichen von maximal 3 dB(A) zulassig.

Fur die vorhandene Wohnbebauung auRerhalb des Plangeltungsbereichs wird der immissionsrechtli-
che Schutzanspruch gemal der tatsachlichen Nutzung, die der eines allgemeinen Wohngebiets ver-
gleichbar ist, berticksichtigt.

b) Verkehrslarm

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslarm berech-
net. Dabei wurden als maR3gebliche Quellen Verkehrsbelastungen auf den Stral3en Rendsburger
Stral3e, Sauerbruchstral3e und Max-Johannsen-Briicke bertcksichtigt.

Fur die Ermittlung der Beurteilungspegel aus dem Stra3enverkehrslarm, werden fir die Rendsburger
Stral3e (L 328) die Verkehrsbelastungen (DTV — durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke) aus einem
Verkehrsgutachten der Firma SBI zum Ausbau der Kreuzung ,Rendsburger Straf3e (L328) / Justus-
von-Liebig-Stral3e / Am Neuen Kamp“ im Auftrag der Stadt Neuminster aus Juni 2010 berucksichtigt
(Analyse 2008 und Hochrechung 2025) [19]. Der Lkw-Anteil (Kfz mit mehr als 2,8 t zulassigem Ge-
samtgewichts, p) stammt ebenfalls aus dieser Untersuchung. Fur die Sauerbruchstra3e (B 430) und
die Max-Johannsen-Briicke sind die Verkehrsbelastungen aus einem Gutachten fir die Stadt Neu-
munster der Firma SBI des Jahres 2008 hinzugezogen. Der Lkw-Anteil (Kfz mit mehr als 2,8 t zulassi-
gem Gesamtgewichts, p) wurde gemal RLS-90 angesetzt. Fur den Prognosehorizont 2025/30 liegen
11
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fur die Rendsburger Stral3e die allgemeinen Verkehrszunahmen des Gutachtens zugrunde. Diese sind
gemal [19] mit dem Faktor 1,11 hochgerechnet. Fir die allgemeine Verkehrssteigerung auf der Sau-
erbruchstral’e und der Max-Johannsen-Bricke wurde der gleiche Hochrechnungsfaktor verwendet.

Der Plangeltungsbereich sowie die maf3gebliche StraRenrandbebauung auf3erhalb des Plangeltungs-
bereichs sind bereits heute teilweise durch Stra3enverkehrslarm belastet, wobei die Orientierungswer-
te gemal Beiblatt 1 zur DIN 18005 als auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV teilweise
Uberschritten werden.

Der Orientierungswert von 55 dB(A) tags wird im Uberwiegenden Bereich des Plangebiets deutlich
Uberschritten (siehe Anlage A 3.1). Es zeigt sich, dass an der Baugrenze im siddéstlichen Bereich des
Plangebiets im 1.0G Beurteilungspegel von bis zu 59,8 dB(A) tags zu erwarten sind. Der Immissions-
grenzwert fir allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags wird somit 0,8 dB(A) Uberschritten.

Nachts sind an den Baugrenzen Beurteilungspegel von bis zu etwa 51,2 dB(A) zu erwarten. Sowohl
der Orientierungswert von 45 dB(A), als auch der Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) wird deutlich
Uberschritten.

An den beiden Baufeldern im 0&stlichen Bereich des Plangebiets, bei denen ein Dachge-
schoss/Staffelgeschoss in Frage kommt, ergeben sich fiir das 2.0G Beurteilungspegel von bis zu 58,9
dB(A) tags. Der Orientierungswert von 55 dB(A) tags ist deutlich Gberschritten, der Immissionsgrenz-
wert von 59 dB(A) tags wird eingehalten.

Nachts ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 50,9 dB(A), so dass der Orientierungswert von 45
dB(A) nachts und der Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) nachts Uberschritten werden.

Schutzmalinahmen in Form von aktivem Larmschutz sind aus Belegenheitsgriinden nicht méglich.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse kénnen aufgrund der Bauweise durch Grundrissgestaltung
(Verlegung der schutzwerten Nutzungen auf die LArm abgewandte Seite), Abriicken der Baugrenze
oder passiven Schallschutz geschaffen werden.

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Biro- und Wohnnutzungen vor
Verkehrslarm ergeben sich gemafd DIN 4109. Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes er-
folgt durch Festsetzung von Larmpegelbereichen gemaf3 DIN 4109.

Im stddstlichen Bereich des Plangebiets ergibt sich aus dem Verkehrslarm bis zu einem Abstand von
135 m der Larmpegelbereich 1ll. Ab diesem Abstand ergibt sich der Larmpegelbereich Il. Die Ab-
standsangaben beziehen sich jeweils auf die Abstadnde vom Mittelpunkt der Kreuzung.

Im stidostlichen Bereich des Plangebiets, sind zum Schutz der Nachtruhe fir Schlaf- und Kinderzim-
mer schallgedampfte Luftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf
andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik geeigneten Weise sichergestellt werden
kann. Aufgrund der Larmbelastungen durch den Stral3enverkehr sollten Schlaf- und Kinderzimmer, die
sich im Larmpegelbereich Il befinden zu der von der Sauerbruchstrale und der Rendsburger Stral3e
abgewandte Gebaudeseiten orientiert werden.

Aufgrund der Uberschreitungen des seitens des Innenministeriums festgelegten Richtwert fur allge-
meine Wohngebiete von 58 dB(A) tags sind Aul3enwohnbereiche an der Geb&audefassade, die der
Sauerbruchstral3e, bzw. der Rendsburger Stral3e zugewandt sind, innerhalb von ca. 135 m gemessen
von der Mitte der Kreuzung fur das im sudlichen Bereich (ausgewiesene Bauflache mit einem Vollge-
schoss) befindliche 1.0G/DG und fur das im 6stlichen Bereich (ausgewiesene Bauflache mit bis zu
zwei Vollgeschossen) befindliche 2.0G/DG geschlossen auszufihren (Balkone und Loggien). Die

Ausfihrung von verglasten, nicht beheizten Wintergérten oder Balkonen/Loggien ist an dieser Fassa-
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de generell zulassig. Fur die zum Plangebiet benachbarte Bebauung ist festzustellen, dass durch die
B-Plan-induzierten Zusatzverkehre die Zunahme der Beurteilungspegel an den Immissionsorten au-
Rerhalb des Plangeltungsbereichs lberall deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1
dB(A) liegen.

8.2. Festsetzungen

Zum Schutz der Wohnnutzungen vor Verkehrslarm werden die in der Planzeichnung dargestellten
Larmpegelbereiche nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau fir Neu-, Um-und Ausbauten festge-
setzt. Die Festsetzung gilt fir die der Sauerbruchstrale und der Rendsburger Stral3e zugewandten
Gebaudefronten im sudoéstlichen Bereich des Plangebiets in einem Abstand von 135 m gemessen von
der Mitte der Kreuzung. Fur riickwartige Fronten gelten um jeweils eine Stufe niedrigere Larmpegelbe-
reiche.

Bauliche Anlagen mit schiitzenswerten Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet sind im suddstlich
gelegenen Baufeld fir das 1.0G bzw. Dach-/Staffelgeschoss bis zu einem Abstand von 135 m ge-
messen von der Mitte der Stral3enkreuzung Rendsburger Strale/ Sauerbruchstrall3e geschlossen
auszufuhren. Im 6stlich gelegenen Baufeld sind fir das

2. OG bzw. Dach/Staffelgeschoss bis zu einem Abstand von 135 m gemessen von der Stral3enkreu-
zung Rendsburger StraRe/ Sauerbruchstralle ebenfalls geschlossen auszufihren (Balkone und Lo-

gien).

Die Berechnungen zeigen, dass es nahezu im gesamten Plangebiet der Orientierungswert von 45
dB(A) nachts uberschritten wird, so dass zum Schutz der Nachtruhe sind fir Schlaf- und Kinderzim-
mer bis zu einem Abstand von 230m von der Mitte der Stral3enkreuzung schallgedampfte Liftungen
vorzusehen sind, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik geeigneten Weise sichergestellt werden kann.

Den genannten Larmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den passiven Schall-
schutz:

Larmpegelbereich | MaRgeblicher AuRen- | erforderliches bewertetes Schalldammmalfd
nach DIN 4109 larmpegel La der AuRenbauteile 1) R'w,res Wohnraume
Burordaume 2) [dB(A)]

dB(A)

T 56 — 60 30 30
I 61 - 65 35 30
IV 66 — 70 45 40

1)

resultierendes Schalldammmald des gesamten Auf3enbauteils (Wé&nde, Fenster und Liftung zu-
sammen)
2)

An AuRR3enbauteile von Radumen, bei denen der eindringende AulRenl&rm aufgrund der in den R&u-
men ausgelbten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, wer-
den keine Anforderungen gestellt.

Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster, Liftung) missen den
Anforderungen des jeweiligen Larmpegelbereichs genigen.
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(Hinweis: Es wird empfohlen, folgenden Text mit in den Textteil B ,Festsetzungen® aufzunehmen:

.von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzel-
nachweises ermittelt wird, dass aus der tatsdchlichen Larmbelastung geringere Anforderungen an den
passiven Schallschutz resultieren.”)

Diese Begrundung wurde laut Beschluss der Ratsversammlung vom 28. Juni 2011
gebilligt.

Neumdunster, den 08.08.2011

- Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung -
Abt. Stadtplanung und ErschlieBung 61.1

Im Auftrag

(Heilmann)
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Diese Begründung wurde laut Beschluss der Ratsversammlung vom 28. Juni 2011 gebilligt.


Neumünster, den 08.08.2011
- Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung -
Abt. Stadtplanung und Erschließung 61.1
Im Auftrag





(Heilmann)






